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Ein Rechenbeispiel als Vergleich: Über eine Ladestation, beispielsweise mit einer netto Ladeleistung von 
200 kW (konservative Annahme), kann die Batterie der Busse um 3.3 kWh pro Minute aufgeladen werden. 
Unter Berücksichtigung der mittleren Geschwindigkeit der Busse der Linie 10, kann die Batterie während 
der Fahrt um ca. 11 – 13 kWh pro Fahrleitungskilometer aufgeladen werden. Stehen die Busse 4 Minuten 
an einer Ladestation, so kann daher in etwa dieselbe Energie aufgenommen werden wie beim Befahren 
von einem Fahrleitungskilometer. 

Es kann jedoch nicht beliebig viel Fahrleitung mit Ladestationen ersetzt werden, da die Batteriegrösse der 
Trolleybusse begrenzt ist. Die eingesetzten Batterien auf den Trolleybussen sind nicht vergleichbar mit 
jenen der E-Busse mit reinem stationären Laden der Batterien.  

Bei der Variantenbildung wird die Möglichkeit einer Ladestation in Schliern berücksichtigt, um 
die benötigten Fahrleitungskilometer entlang der Strecke um ca. 1 km zu kürzen. Gemäss der Grundstu-
die8 ist eine Ladezeit von 4 Minuten in Schliern realistisch und kürzer als die voraussichtliche Wendezeit. 
Somit sind bereits Reserven für die Berücksichtigung von Verspätungen miteinbezogen. 

Um eine bestimmte Ladezeit an der Endhaltestelle in allen Fällen jederzeit gewährleisten zu können und 
dabei den Betrieb nicht zu beeinträchtigen, kann bei Störungen, sei es aus betrieblichen Gründen oder 
wegen der Infrastruktur, ein zusätzliches Fahrzeug benötigt werden. Die Einhaltung der Ladezeit ist nicht 
bei jedem Umlauf zwingend nötig, da alle Varianten das N-1-Kriterium (siehe Kapitel 3.1.2) erfüllen müssen 
und im Normalbetrieb bei normalem Netzzustand daher genügend Reserven aufweisen. 

Verspätungen, welche an der Endhaltestelle zwar zu kürzeren Ladezeiten führen, können sich aber auch 
positiv auf die Ladebilanz auswirken: beispielsweise können die Busse im Stau auch länger an der Fahr-
leitung laden. Es kommt daher auch darauf an, an welcher Stelle der Stau auftritt. Bei der Berechnung 
der minimalen Fahrleitungskilometer wird zudem vom maximalen Energieverbrauch der Fahrzeuge aus-
gegangen. Für den Normalbetrieb und normalem Netzzustand sind daher genügend Reserven vorhan-
den. 

Es ist dennoch wahrscheinlich, dass bei einer spezifischen N-1-Situation ein sehr hoher Energieverbrauch 
ansteht und die Ladezeit von ca. 4 Minuten zwingend eingehalten werden muss und folglich ein zusätzli-
ches Fahrzeug benötigt wird. Der Einfluss der Ladestationen auf die Verfügbarkeit und den Betrieb 
wird daher bei der Variantenbewertung mithilfe der Kriterien «Verspätungsrisiko» und «Be-
triebs- & Unterhaltskosten» (siehe Kapitel 5) aufgegriffen und entsprechend bewertet. 

  

 

8 AÖV/RKBM / Juli 2020, Grundstudie 31.07.2020 
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3.1.4  Investitionskosten 

Die Grundlagen zur Berechnung der Investitionskosten der Energieversorgung für die einzelnen Varianten 
sind in Tabelle 2 dargestellt. Für die Fahrleitungsinvestitionskosten siehe Kapitel 3.2.4. 

Element Investitionskosten 

[CHF] / [%] 

Bemerkungen 

Gleichrichterstation 850'000.- Annahme aus der Grundstudie: Kosten ohne Bau eines separaten 
Gebäudes 

Anmerkung: gemäss BERNMOBIL muss auch für den GR Eiger-
platz 100% der Kosten berücksichtigt werden. Aktuell ist kein 
Gleichrichter am Eigerplatz für das Tramnetz geplant. 

Anteil Gleichrichter 
Hirschengraben 

15 % Anteilsreduktion, da die Gleichrichterstation Hirschengraben ohne-
hin gebaut wird. Investitionsbetrag für Erweiterung der Anlage. 

Ladestation 1’000'000.- Annahme: Die benötigten Komponenten sind vergleichbar 
mit jenen einer Gleichrichterstation, jedoch handelt es sich 
um ein nicht erprobtes System. 

Tabelle 2 - Investitionskosten für Gleichrichteranlagen und Ladestationen 
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3.2 Fahrleitungen  

3.2.1  Fahrleitungen im Raum City West 

Abb.1 Im Raum City-West gibt es heute zwei Einstellrouten mit Dienstfahrleitungen. Diese führen zum einen ab 
der Laupenstrasse über die Belpstrasse und Mattenhofstrasse zur Garage Eigerplatz und zum anderen 
ab der Garage Eigerplatz über die Mattenhofstrasse, die Belpstrasse und die Effingerstrasse zum 
Hirschengraben. Die zuerst genannte Dienstfahrleitung ist bereits ausser Betrieb und für beide Routen 
gibt es Überlegungen zum Rückbau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2  Tragpunkte für die Trolleybusfahrleitung 

Für die Trolleybuslinie 10 zwischen Bern Bahnhof und Schliern Endstation wurden verschiedene Möglich-
keiten für die Tragpunkte untersucht. Die Fahrleitung wird mittels Querspanner zwischen zwei Tragpunk-
ten aufgehängt. Als Tragpunkte stehen folgende Systeme zur Verfügung: 

 Masten; Verankerung mit Fundamenten / Kombination mit Strassenbeleuchtung und Lichtsignalan-
lage möglich 

 Wandanker; Befestigung an Gebäuden 

Bei der Betrachtung über die gesamte Streckenlänge gibt es auch Abschnitte, in denen sich die Trag-
punkte abwechseln, in diesen Streckenabschnitten wird die Fahrleitung mit einem gemischten System 
getragen. 

  

Abbildung 1 - Bestehende Dienstfahrleitungsrouten 

 

 

0 300 Massstab (m) 
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Abb. 2 Auf der kompletten Strecke wurde je Seite definiert, welches System angewendet wird.  

 

 

3.2.3 Elemente Trolleybus-Fahrleitungen (Weichen, Kreuzungen und Eindraht-
trichter) 

Abb. 3 Für die Abschätzung des Unterhaltsaufwands wurde die Anzahl der für das Projekt benötigten Weichen, 
Kreuzungen (Tram-/Trolleybusfahrleitungen) und Eindrahttrichter definiert.  

Die Weichen und Kreuzungen werden vor allem im Stadtgebiet auf der Strecke zwischen dem Haupt-
bahnhof und Eigerplatz benötig, um die bestehenden Tramfahrleitungen zu kreuzen und die bestehenden 
Trolleybusfahrleitungen mit der neuen Linie zu kombinieren oder zu kreuzen. 

Die Trichter werden benötigt, um nach fahrdrahtlosen Abschnitten wieder eine Verbindung mit der Fahr-
leitung zu erstellen. 

Abbildung 2 - Konzept Fahrleitungsbefestigung 

0 1’000 Massstab (m) 
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Weichen und Trichter sind Elemente mit einer höheren Störungsanfälligkeit. Ausdrahtungen treten öfter 
bei solchen Elementen auf, was betriebliche Störungen zur Folge hat. Zudem treten Schäden an der 
Fahrleitung meistens bei diesen Elementen auf. Der Unterhalt wird dadurch grösser als bei normaler Stre-
ckenfahrleitung. So müssen zum Beispiel Weichen alle sechs Monate unterhalten und die Gleitstücke 
einmal jährlich ausgewechselt werden. 

Bei innerstädtischen Weichen tritt ein- bis zweimal jährlich ein grösserer Schaden auf, wobei ein Ausfall 
des Trolley-Betriebs von durchschnittlich vier Stunden und Kosten von 5'000.- bis 10’000.- zur Folge hat. 
Diese Kosten beinhalten die Kostenfolge des Betriebes nicht. Von einem Auftreten eines kleineren Scha-
dens, mit kurzem Ausfall und kleinen Reparaturkosten, muss zwei- bis dreimal jährlich ausgegangen wer-
den. Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines Schadens an Weichen ist leicht höher als an Kreuzun-
gen. Daraus wird ein Mischwert berechnet, welcher besagt, dass jedes Element, Kreuzungen und Wei-
chen, durchschnittlich 8 Stunden pro Jahr nicht verfügbar ist. Dies ergibt eine Verfügbarkeit je Ele-
ment von ca. 99.8%. Je mehr Elemente vorhanden sind, desto kleiner ist die Verfügbarkeit der 
Fahrleitung. 

  

Abbildung 3 - Anzahl Weichen und Kreuzungen (Tram - Trolley) 

0 300 Massstab (m) 
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3.2.4 Investitions- und Unterhaltskosten 

Abb. 4 Die Investitionskosten wurden für jeden Streckenabschnitt (Haltstelle bis Haltestelle) gerechnet. Dafür 
wurde eine Kostenschätzung über Laufmeter und Spezialelemente erstellt.  

Aus den Abschnittskosten ist ersichtlich, dass zwischen Monbijou und dem Hauptbahnhof die höchsten 
Investitionskosten anfallen. Auch die Unterhaltskosten sind auf diesem Abschnitt, aufgrund der höheren 
Störungsanfälligkeiten der Weichen und Kreuzungen am höchsten. 

Im Abschnitt Eichmatt bis Schliern sind die leicht höheren Investitionskosten der Wendeschlaufe und dem 
«Einspurbetrieb» auf dieser Schlaufe geschuldet. 

 

  

Abbildung 4 - Kosten pro Abschnitt 

0 1’200 Massstab (m) 




















































	Zusammenfassung
	1. Aufgabe
	1.1  Auftrag
	1.2  Grundlagen
	1.3 Abkürzungen

	2. Vorgehen
	3. Rahmenbedingungen und Abklärungsbedarf (Phase 1)
	3.1  Fahrzeuge und Energieversorgung
	3.1.1  Fahrzeuge
	3.1.2  Fahrleitungsabschnitte
	3.1.3  Ladestationen an Endhaltestellen
	3.1.4  Investitionskosten

	3.2 Fahrleitungen
	3.2.1  Fahrleitungen im Raum City West
	3.2.2  Tragpunkte für die Trolleybusfahrleitung
	3.2.3 Elemente Trolleybus-Fahrleitungen (Weichen, Kreuzungen und Eindrahttrichter)
	3.2.4 Investitions- und Unterhaltskosten
	3.2.5 BLS-Unterführung Schwarzenburgstrasse

	3.3 Betrieb
	3.4 Weitere Themen
	3.5 Fazit Phase 1

	4. Trolleybus-Variantenstudium (Phase 2)
	4.1  Vorgehen Trolleybus-Variantenbildung
	4.2  Trolleybus-Grundvariante aus der Grundstudie
	4.3  Trolleybus-Variante 1
	4.4  Trolleybus-Variante 2
	4.4.1  Trolleybus-Variante 2a
	4.4.2  Trolleybus-Variante 2b

	4.5  Trolleybus-Variante 3
	4.5.1  Trolleybus-Variante 3a
	4.5.2  Trolleybus-Variante 3b

	4.6 Machbarkeit der Umleitungen

	5. Variantenvergleich
	5.1  Kriterien und Indikatoren
	5.2  Variantenbewertung
	Kriteriengruppe 1 – Qualität des ÖV-Verkehrssystems
	Kriteriengruppe 2 – Wirtschaftlichkeit
	Kriteriengruppe 3 – Systemeigenschaften
	Kriteriengruppe 4 – Städtebau, Raumentwicklung
	Kriteriengruppe 5 – Umwelt, Sicherheit
	Kriteriengruppe 6 – Bewilligungsrisiken

	5.3  Schrittweiser DGTB-Variantenvergleich
	5.4  Empfohlene Varianten
	5.5  Empfehlungen zum weiteren Vorgehen

	Anhang
	Anhang 1 - Abkürzungsverzeichnis
	Anhang 2 – Machbarkeit der Umleitungen


